
Landeshauptstadt Dresden - Jugendamt     Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe

Zuwendungsempfänger: Aktenzeichen:

Angebotsbezeichnung:

Antrags- und Bewilligungshörde:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Landeshauptstadt Dresden
Jugendamt, Abt. Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung, SG Zuschusswesen
Postfach 12 00 20
01001 Dresden 

Fördermittel- und Auszahlungsantrag

Name des Kontoinhabers (Zuwendungsempfänger): IBAN Deutschland (22 Stellen):

Ansprechperson (Name, Funktion, Tel.-Nr., E-Mail-Adresse):

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift(en) in PC-/Blockschrift:

Wird von der Behörde ausgefüllt!

Mittelbindung: PSP-Element:

Sachkonto: Kostenstelle:

Auftrag: Betrag:

Auszahlungsbetrag: Euro
Datum/Unterschrift

Die Landeshauptstadt, Jugendamt, stellt für bereits geförderte Einrichtungen und Dienste der freien Jugendhilfe nach §§ 11, 12, 
13, 14 und 16 SGB VIII für 2024 einen Etat zur Förderung von Dolmetscherkosten in Höhe von 20.000,00 Euro zur Verfügung. 
Der Förderetat dient dem Abbau von Sprachbarrieren migrierter Familien und der Inklusion von jungen Menschen mit Seh- und 
Hörbehinderungen. Die Förderung der Dolmetscherkosten orientiert sich am Gemeindedolmetscherdienst in Dresden. 
Gefördert werden je Einsatz je 20,00 Euro für die erste und zweite Stunde; jede weitere Stunde 7,50 Euro. Die 
Fahrtkostenpauschale für Dresden beträgt max. 5,00 Euro je Einsatz. Für Gebärdendolmetscher werden max. 85,00 Euro für 
1 Stunde Übersetzungszeit gefördert, für jede angefangene halbe Stunde 42,50 Euro. Fahrtkosten werden max. mit 30 Cent pro 
km berücksichtigt (SächsRKG). Zusätzliche Honorare für Beschäftigte des Zuwendungsempfängers, die am Projekt im Rahmen 
ihrer Dienstzeit tätig sind, sind nicht zuwendungsfähig (Richtlinie Städtische Zuschüsse). 
Die Förderung erfolgt auf Antrag im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel nach erfolgter Leistung und Bezahlung. Die 
Antragstellung erfolgt quartalsweise. Dem Fördermittel- und Auszahlungsantrag sind die Ausgaben- und Zahlungsnachweise in 
Kopie beizufügen.  

in Euro in EuroAnzahl

lfd. 
Nr.:

Fahrtkosten-
pauschale

Ausgaben 

Handschriftliche Eintragungen sind in blauer Farbe  in Blockschrift und Korrekturen durch Durchstreichen und Neuschreiben (kein Überkleben usw.) vorzunehmen.

sachlich und 
rechnerisch richtig:

Ausgaben gesamt in Euro

Der Zuwendungsempfänger versichert, dass die Zuwendungsregelungen eingehalten wurden, die Angaben vollständig und 
richtig sind und die Mittel zweckentsprechend sowie wirtschaftlich und sparsam verwendet wurden.

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung / 
Auszahlungsantrag in Euro

Förderung von Dolmetscherkosten 2024
(gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses 

vom 30. März 2023 Nr. V2039/23)

Gebärdendolmetscher/-in

Dolmetscherkosten zur 
Unterstützung migrierter Familien

Anzahl in Euro

für den Zeitraum (Quartalsabrechnung):

Einsätze
Übersetzungs-

stunden
Honorarkosten


